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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1985

Norm

ABGB §863 GIII

AngG §20 I4

Rechtssatz

Es ist denkbar, daß die Parteien des Arbeitsvertrages zivilrechtliche Rechtsfolgen vereinbaren, die mit ihren

Erklärungen gegenüber dem Sozialversicherungsträger und der Arbeitslosenversicherung in Widerspruch stehen. Im

Zweifel kann dies aber, wenn sowohl die nach dem Privatrecht als auch zur Herbeiführung sozialrechtlicher Wirkungen

abgegebenen Erklärungen auf eine gänzliche Au<ösung des Arbeitsverhältnisses hindeuten, nicht angenommen

werden.
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